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Die Projektpräsentation erfolgte zu einem Zeitpunkt, an dem die Konzeption im Wesentlichen abgeschlossen war bzw. deren Umsetzung unmittelbar bevor stand. Somit war es der begleitenden Arbeitsgruppe zum Programm der DB nicht mehr möglich, sich in grundlegenden Fragen einzubringen. 

Die Einbeziehung des Kundenbeirates des DB-Konzerns ist zwar begrüßenswert, jedoch im Hinblick auf die Schaffung der Barrierefreiheit nicht ausreichend. Oftmals erhält die begleitende Arbeitsgruppe zum Programm der DB erst Informationen zum Ende der Projekte. Der Arbeitsgruppe sollte mehr als nur eine Alibifunktion zukommen. Die Vorschläge der Arbeitsgruppenmitglieder sollten künftig größere Berücksichtigung finden. 

Nicht erkennbar ist, weshalb innerhalb eines Projektes für die Kundeninformation nur die akustischen „Ansageinhalte“ behandelt wurden und eine Bewertung der Inhalte visueller Informationen unberücksichtigt blieben.    

Bei der Betrachtung der Präsentation ist auffällig, dass auch hier (wie entsprechend der Kundenbefragung zum DSA) die berechtigten Bedürfnisse von Menschen mit Handicap keine Rolle spielen und noch nicht einmal ansatzweise berücksichtigt wurden. Eher erhält man den Eindruck, dass diese Personengruppe gezielt ausgeklammert wurde. Dies steht im Widerspruch zum Programm der DB.  

Dass die Fahrgäste sowie die Öffentlichkeit kein Verständnis für die von der Deutschen Bahn praktizierte akustische Fahrgastinformationsvermittlung haben, wird beispielsweise in der Pressemitteilung der „Ostthüringer Zeitung“ vom 2. März 2011 deutlich („Spärliche Antwort für einen Bahnkunden“, s. Anhang). Es kommt dort unmissverständlich zum Ausdruck, dass auch „sehende“ Menschen nicht nur akustische Informationen nutzen, sondern diese auch ausdrücklich wünschen. Belegt wird dies durch die  Kritik fehlender Ansagen und durch den Rückgriff auf Radioinformationen. In diesem Zusammenhang steht die immer wieder von der Deutschen Bahn vorgetragene Argumentation, dass die Fahrgäste eine Reduzierung akustischer Informationen fordern, im Widerspruch zu den Fahrgastwünschen. So wird auch an dieser Stelle deutlich, dass die Deutsche Bahn offenbar ihre betriebswirtschaftlichen Interessen über die Kundenbedürfnisse stellt.     

A - Bahnhöfe

Es werden seitens der DB bei akustischen Informationen folgende Probleme gesehen: 

„Informationsflut bei Regelfallansagen“ 

Es sollte geprüft und verglichen werden, ob in der Tat nur bei akustischer Informationsvermittlung eine „Informationsflut“ besteht. Eine weitaus größere „Informationsflut“ ist bei visuellen Informationen auf Bahnhöfen zu beobachten. Hierzu zählt nicht zuletzt die entbehrliche und oftmals schon irritierende Werbung. So werden beispielsweise entlang an den parallel zur Bahnsteigkante verlaufenden Blindenleitstreifen Werbebänder angeordnet. Dass diese bewusst praktizierte „Informationsflut“ für viele sehbehinderte Menschen und somit auch für Senioren die Orientierung spürbar erschwert und das Sicherheitsgefühl herabsetzt, spielt offenbar aus betriebswirtschaftlichen Gründen keine Rolle. In Gesprächen mit Reisenden, auch ohne Handicap, wird über keine akustische „Informationsflut“ geklagt. Kritisiert wird eher, dass keine Ansagen oder diese nur sporadisch und mangelhaft erfolgen. Von einer akustischen „Informationsflut“ kann im Vergleich gegenüber der visuellen „Informationsflut“ keine Rede sein. 

Wenn eine Reduzierung der akustischen Informationen aus Sicht der Deutschen Bahn AG erforderlich ist, sollte diese ebenfalls mit einer Reduzierung der visuellen Informationen, insbesondere in Bezug auf die Werbung (!), einhergehen. 

„Mangelnde Flexibilität der Ansage und der Ansager bei schwieriger Betriebslage“

Dieses Problem ist auf die starren Strukturvorgaben der Ansagen zurückzuführen. Es muss intern im Unternehmen gelöst werden. In dieser Problematik ist kein Grund für eine Reduzierung von akustischen Informationen zu erkennen.   

„Verständlichkeit der Information“

- überlappende Ansagen aufgrund Ansagelänge

- überlappende Ansagen an zwei Gleisen/ Bahnsteigen“

Eine „Überlappung von Ansagen“ dürfte schon allein aus Gründen der „Bahnhofskategorisierung“ auf der überwiegenden Anzahl von Bahnhöfen nicht der Regelfall sein. Mit der dort schon vorgenommenen Ansagenreduzierung wurde die Gefahr von „Überlappungen“ vermindert und besteht daher nur auf größeren Bahnhöfen. Selbst dort kann der „aufmerksame Hörer“ beobachten, dass die Ansagen auf einem Bahnsteig im überwiegenden Maße nacheinander erfolgen. Die allein im Hbf. München erbrachten Projektergebnisse sind nicht repräsentativ und lassen sich somit nicht grundsätzlich auf alle Bahnhöfe übertragen. 

Die Ursache für die mangelnde Verständlichkeit akustischer Informationen hat vielfältige qualitative Gründe. Leider wurden diese im Projekt nicht untersucht. Unverständlich ist, dass man diese Problematik nicht in derartige Projekte einbezieht. 

Auf Grundlage der analysierten Probleme sollen folgende Maßnahmen umgesetzt werden:  
„Entschlackung der Ansagen

- Verkürzung der Ansagen bei Bereitstellung aller wesentlichen    

  Informationen"
Wie bereits in meiner „Betrachtung zu barrierefrei gestalteten akustischen Informationen auf Bahnsteigen des Schienenpersonenverkehrs“ vom 10. November 2010 herausgearbeitet, zählen u. a. die „Informationen über die Abfahrt von Zügen“ zu den wesentlichen Informationen (s. auch TSI PRM, Abs. 4.1.2.11.1). Bei deren Verkürzung ist von einem Informationsverlust für einige Personengruppen auszugehen. Insbesondere dann, wenn auf Bahnhöfen nur noch die 3 bis 5 wichtigsten Anschlussverbindungen angesagt werden sollen.   

Die Forderung der TSI PRM: „Der Informationsgehalt der bereitgestellten Informationen muss die Reisenden bei ihrer Entscheidungsfindung hinreichend unterstützen.“, ist in deren Anwendungsbereich zu erfüllen. Eine „Entschlackung der Ansagen“ würde diesem Anliegen nicht gerecht werden. 
Nicht nachvollziehbar ist ebenfalls das Bestreben die wesentlichen Informationen zu entschlacken, ohne zunächst eine Reduzierung nebensächlicher akustischer Informationen, wie beispielsweise der Hinweis auf Nichtraucherbahnhöfe, vorzunehmen. Gerade bei diesen akustischen Hinweisen ist es bemerkenswert, dass hierbei das Zwei-Sinne-Prinzip zur Anwendung kommt, was an anderer Stelle verweigert wird. 

„Verkürzung Ansagedauer“

Die Ansagedauer sollte kein Maßstab sein, da diese sich nach den zu vermittelnden Inhalten richten muss. 

„Messung und Auswertung 

- Kundennutzen 

- Ansagenutzen“

Der „Kundennutzen“ und „Ansagenutzen“ dürfte unstrittig je nach Personengruppe sehr unterschiedlich ausfallen. Während dieser für gehörlose Menschen bei „0“, bei sehenden Menschen (ohne weitere Handicaps) etwas größer ausfallen dürfte, wächst dieser für die Personengruppen wie Analphabeten, Kinder, ausländische Mitbürger usw. Für blinde Menschen liegt dieser bei 100 Prozent. Dazu trifft das Projekt keine Aussage, da man diese Personengruppen ignoriert hat.   

Zahlenmäßig sind die Personengruppen mit dem größten Kundennutzen am kleinsten. Dies darf jedoch nicht dazu führen, dass eine Reduzierung der akustischen Informationen zu Lasten der betroffenen Personengruppen führt. Zwingende Gründe, wie beispielsweise die Vermeidung von Gefahren oder Verhütung von Schäden, sind nicht Gegenstand des Projektes. In diesem Zusammenhang ist eine Benachteiligung gemäß § 19 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes nicht zulässig.  

B - Fahrzeuge 
„Informierte Reisende

- Unsere Reisenden kennen ihre planmäßige Reise zu Reisebeginn 

- Auch Neukunden bereiten ihre planmäßige Reise vor“

Die Reisevorbereitung gibt eine gewisse Orientierungshilfe. Sie dient in erster Linie den Reisebeginn und die Umstiege bis zum Ziel zu planen sowie ggf. für Menschen mit Handicap Umsteigehilfen zu organisieren. Als ein Ersatz für die örtliche akustische Information innerhalb einer geschlossenen Reisekette kann sie nicht angesehen werden. 

Aus der Reisevorbereitung der Fahrgäste die Schlussfolgerung zu ziehen:  „Da unsere Reisenden informiert sind, müssen wir nur wenige Zwischenhalte ansagen“, ist ein Beleg für Ignoranz und fehlender fachliche Kompetenz. Ein blinder Reisender kann dies nur als Hohn und Diskriminierung empfinden. 

Blinde und sehbehinderte Menschen benötigen dringend die Ansagen, um den Reiseverlauf verfolgen und ihre Position während der Reisekette bestimmen zu können. Wie soll ein blinder Reisender eine bestimmte Station ohne akustische Information finden? Akustische Informationen haben ihre Berechtigung und sind gesellschaftlich anerkannt. So heißt es beispielsweise in der DIN 32984: „Durch den Einsatz einheitlicher Orientierungshilfen, die nicht vom Sehvermögen abhängig sind, können für blinde und sehbehinderte Menschen in öffentlichen Verkehrsräumen eindeutige Signale gegeben und mögliche Orientierungsprobleme reduziert werden. Eine akustische Information gestattet eine Entscheidung und Orientierung.“

Man stelle sich die Situation vor, es würde heißen: „Da unsere Reisenden informiert sind, müssen wir nur wenige Zwischenhalte anzeigen und können auf Bahnhofsschilder, Fahrplanaushänge etc verzichten.“ Derartige unzumutbare Informationsentzüge mutet man den "sehenden" Reisenden nicht zu. Für sie ist man sehr darauf bedacht, eine visuelle Unterstützung per FIA, Aushangfahrplan oder DSA zu gewähren. Aber blinden und sehbehinderten Reisenden ist ja ein zugänglicher Informationsentzug zuzumuten. 

Diese Verfahrensweise verstößt gegen das Zwei-Sinne-Prinzip und entspricht in keiner Weise der Definition der Barrierefreiheit nach § 4 BGG. Danach sind Informationsquellen barrierefrei, „wenn sie für behinderte Menschen in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind.“ Es wird an dieser Stelle deutlich, dass die Ansagepraktiken im Fernverkehr ab Januar 2011 sich im Widerspruch zu den eigenen Zielvorgaben zur Barrierefreiheit im Programm der Deutschen Bahn befinden.
Es ist die Frage zu stellen: Weshalb kürzt man die benötigten akustischen Reiseinformationen und nimmt keine Reduzierung der nebensächlichen akustischen Informationen, wie beispielsweise der Werbung für die Angebote im Bordrestaurant vor? Die Tatsache der nebensächlichen akustischen Informationen wird im Projekt wohl wissend erst gar nicht angesprochen.   

"Information über die Standardansagen in Fernverkehrszügen ab 01.01.2011 an alle Zugbegleiter" 

Hier werden die bereits erörterten Mängel und Fehleinschätzungen des Projekts an die Mitarbeiter weitergegeben. 

Der Hinweis an die Kundenbetreuer, bei der Fahrkartenkontrolle auf Sehbehinderte zu achten und die erforderliche Hilfe anzubieten, ist weder  ausreichend noch kompensiert sie die fehlende akustische Information. 

Vielen Betroffenen sieht man die Sehbehinderung nicht an. Eine große Zahl von Menschen ist zwar von Seheinschränkungen unmittelbar betroffen, würde sich aber selbst niemals zum Kreis der Sehbehinderten bekennen und dies strikt ablehnen. Sie nutzen jedoch gern auch akustische Informationen, da diese ihnen helfen, die Orientierung spürbar zu erleichtern. 

In diesem Zusammenhang wird deutlich, dass noch nicht einmal die Befragung aller Reisenden nach einer Sehbehinderung den tatsächlich bestehenden Hilfebedarf ans Tageslicht befördern würde. 
Die Bitte, dass die Kundenbetreuer den Sehbehinderten nochmals vor dem erreichten Zielbahnhof aufsuchen und ihm die gewünschten Informationen mitteilen, scheint eher sehr fraglich. In vielen Situationen ist dies auch gar nicht möglich, z. B. wenn sich der Kundenbetreuer in einen anderen Trakt des Zuges befindet. 

Diese Regelung trägt in sich keine Zuverlässigkeit, da nicht immer eine Fahrkartenkontrolle erfolgt.   
Die an die Kundenbetreuer gerichteten „Informationen über die Standardansagen in Fernverkehrszügen“ müssen nicht verbindlich eingehalten werden, sondern sie stellen lediglich eine Empfehlung dar. Damit kann diese Information auch nicht als Alternative akzeptiert werden. 

An dieser Stelle muss auch angemerkt werden, dass eine derartige „Fürsorge“ durch die Kundenbetreuer der gesellschaftlich gewünschten Zielstellung einer selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Handicaps grundsätzlich nicht entspricht. Die derzeitige Behindertenpolitik ist von dem Willen - weg von der Fürsorge hin zum selbstbestimmten Leben - geprägt. Die gesetzlich definierte Begrifflichkeit  der „Barrierefreiheit“ (gemäß § 4 BGG) besagt unmissverständlich, dass u. a. Informationsquellen barrierefrei sind, „wenn sie für Menschen mit Behinderungen in der allgemein üblichen Weise ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind.“ Demzufolge muss die Kundeninformation im Rahmen einer zu gewährenden selbstbestimmten Lebensführung auf der Grundlage des Zwei-Sinne-Prinzips erfolgen. Die technischen Voraussetzungen für die Vermittlung akustischer Informationen sind längst gegeben. Zwingende Gründe, die eine verstärkte „Fürsorge“ erfordern, sind nicht erkennbar.     

Bei der Begrüßung in Fernverkehrszügen müssen auch weiterhin die Zwischenhalte genannt werden. Damit erfolgt für den Reisenden eine akustische Bestätigung, in welchem Zug er sich befindet; gleichzeitig erhält er eine Information zu den planmäßigen Zwischenhalten und Umsteigemöglichkeiten bis zum gewünschten Reiseziel. Dies gestattet die rechtzeitige Einstellung auf den Ausstieg. Mit dem Erwerb der Fahrkarte erhält der Kunde diese Information leider nicht. Auch ist jeder planmäßige Zwischenhalt ausnahmslos rechtzeitig akustisch anzukündigen.  
Es sollen ebenfalls alle Anschlussverbindungen in Fernverkehrszügen angesagt werden. Ohne diese Hilfestellung wird blinden und sehbehinderten Reisenden die Möglichkeit einer selbstbestimmten „Spontanreise“ vorenthalten. Das Mitführen von einem Sammelsurium von Spickzetteln in Blindenschrift bzw. in lesbarer Großschrift über alle eventuellen Anschlüsse ist nicht zumutbar. 
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